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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
13. Juli 2012 

Sechsundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 134 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/66/637/Add.2)] 

66/263. Besondere Themen und Fragen im Zusammenhang mit dem 
Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum  
2012-2013 

 Die Generalversammlung, 

 

I 

Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missionen,  
Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalversammlung und/oder  

vom Sicherheitsrat genehmigte politische Initiativen 

 unter Hinweis auf Abschnitt IX ihrer Resolution 66/247 vom 24. Dezember 2011 und 
ihre Resolution 66/248 A, ebenfalls vom 24. Dezember 2011, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Haushaltsvoranschläge 
für besondere politische Missionen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der General-
versammlung und/oder vom Sicherheitsrat genehmigte politische Initiativen betreffend das 
Büro des Gemeinsamen Sondergesandten der Vereinten Nationen und der Liga der arabi-
schen Staaten für Syrien, das Büro des Sondergesandten für Sudan und Südsudan, die Un-
terstützungsmission der Vereinten Nationen in Libyen und das Politische Büro der Vereinten 
Nationen für Somalia1 sowie der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen2, 

 1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs1;  

 2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen in den Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen2 an; 

 3. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass alle besonderen politischen Missionen, Gute-Dienste-Missionen und anderen 
von der Generalversammlung und/oder vom Sicherheitsrat genehmigten politischen Initiati-
ven so effizient und sparsam wie möglich verwaltet werden; 

_______________ 
1 A/66/354/Add.7 und 8. 
2 A/66/7/Add.24 und 25. 
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 4. verweist auf Abschnitt XIII Ziffer 7 ihrer Resolution 65/259 vom 24. Dezember 
2010 und Abschnitt B ihres Beschlusses 66/556 vom 24. Dezember 2011,  

 5. stellt fest, dass zwischen den Mandaten des Büros des Sondergesandten für Su-
dan und Südsudan, der Mission der Vereinten Nationen in Südsudan, dem Hybriden Einsatz 
der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur und der Interims-Sicher-
heitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei ein hohes Maß an Komplementarität besteht; 

 6. nimmt Kenntnis von den Ziffern 13, 15 bis 19, 22, 27, 39 und 40 des Berichts 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen3;  

 7. beschließt, für das Politische Büro der Vereinten Nationen für Somalia einen zu-
sätzlichen Mittelbedarf von 2.996.200 US-Dollar für das Jahr 2012 zu billigen; 

 8. nimmt Kenntnis von Ziffer 32 des Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen betreffend das Politische Büro der Vereinten Nationen 
für Somalia3 und fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, sich verstärkt um freiwilli-
ge Beiträge zu dem Treuhandfonds zur Unterstützung der Friedenskonsolidierungsmaßnah-
men der Vereinten Nationen in Somalia zu bemühen; 

 9. bewilligt für die in den Berichten des Generalsekretärs aufgeführten Haushalts-
pläne der vier von der Generalversammlung und/oder vom Sicherheitsrat genehmigten be-
sonderen politischen Missionen den Gesamtbetrag von 47.806.500 Dollar;  

 10. billigt außerdem die Verbuchung von insgesamt 47.806.500 Dollar netto zulas-
ten der in Kapitel 3 (Politische Angelegenheiten) des Programmhaushaltsplans für den 
Zweijahreszeitraum 2012-2013 bewilligten Mittel für besondere politische Missionen; 
 
 

II 

Verwaltungsbezogene und finanzielle Auswirkungen der Beschlüsse  
und Empfehlungen in dem Bericht der Kommission für den  

internationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 2011 

 nach Behandlung der vom Generalsekretär gemäß Regel 153 der Geschäftsordnung 
der Generalversammlung vorgelegten Erklärung über die verwaltungsbezogenen und finan-
ziellen Auswirkungen der Beschlüsse und Empfehlungen in dem Addendum zu dem Bericht 
der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst für das Jahr 20114 und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen5;  

 1. verweist auf ihre Resolution 66/235 A vom 24. Dezember 2011, Abschnitt X ih-
rer Resolution 66/247 und ihre Resolution 66/235 B vom 21. Juni 2012; 

 2. nimmt Kenntnis von der vom Generalsekretär vorgelegten Erklärung4; 

 3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Bericht des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen5 an; 

 

_______________ 
3 A/66/7/Add.25. 
4 A/66/394/Add.1. 
5 A/66/7/Add.26. 
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III 

Revidierte Ansätze in Kapitel 29A (Büro des Untergeneralsekretärs  
für Management) des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum  

2012-2013 und für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt (ERP-Projekt  
(Umoja)) für den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 

 1. verweist auf den dritten Fortschrittsbericht des Generalsekretärs über das ERP-
Projekt Umoja6;  

 2. verweist außerdem auf die Ziffern 78 bis 93 und 101 bis 107 ihrer Resolution 
66/246 vom 24. Dezember 2011 und ersucht den Generalsekretär, diese Bestimmungen mit 
Vorrang voll durchzuführen;  

 3. bekräftigt Abschnitt II Ziffer 4 ihrer Resolution 65/259, in der sie den General-
sekretär nachdrücklich aufforderte, alles zu tun, damit freie Stellen in dem Umoja-ERP-
Team vorrangig besetzt werden, und alle Möglichkeiten zur Beschleunigung des Prozesses 
auszuschöpfen, um etwaige nachteilige Auswirkungen auf die Projektdurchführung mög-
lichst gering zu halten; 

 4. beschließt, dass die Position des Projektleiters für Umoja mit Wirkung vom 
1. Juli 2012 von einem Bediensteten im Rang eines Beigeordneten Generalsekretärs besetzt 
wird; 

 5. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun, damit der entsprechende Mittelbedarf 
im Rahmen der voraussichtlichen Kosten des ERP-Projekts Umoja bleibt.  

117. Plenarsitzung 
21. Juni 2012 

 

_______________ 
6 A/66/381. 


